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MORAL  LO  IE sogenannte Hıkesie. Andererseits entwickeln
sıch AUS Bräuchen der Hikesie testgeschriebene
(Gesetze, die bestimmten rten den Schutz der

Babo, Markus: Kirchenasyl Kirchenhike- Zuflucht Suchenden garantıeren das SUpC-
sSIEe. Zur eljevanz eines historischen MoO- nannfte Asyl Ziel wWar ın beiden Fällen, recht-
dells Im In  IC auf das Asylrecht der Run- 1C Unzulänglichkeiten auszugleichen und
desrepublik Deutschland udıen der Menschen VOT ungerechter Verfolgung
Moraltheologie 20), LIT-Verlag, Münster schützen.
2003 Vt. zeigt weıter, wıe die Kirche spätestens

Anfang der Y)er Jahre des VETrgANSCNEN ab der konstantinıschen Ara der Gewährung
von Hıkesie und Asyl partizıplert und darın eınJahrhunderts schwaoll der Strom der ylbewer-

berinnen un .bewerber In die wiedervereinig- Flement ıhrer Ausübung VOnNn Barmherzigkeit
Bundesrepublik Deutschland gewaltig sıeht Im Mittelalter treilıch degeneriert das

kirchliche Festhalten Asylrecht und der mıtdass die Politik sıch zu einer Notbremsung g‚
sah un das Asylrecht, bıs ın das ıhm verbundenen Immunistät Vo  — Kirchen

großzügigste der Welt, deutlich verschärtfte. Da- zunehmend einem Instrument eigener Be-
sitzstandswahrung, Es geht nıcht mehr primärdurch und uch durch seine teilweise Mg0TOSse

Anwendung seıtens der zuständigen RBehörden die Schutzsuchenden, sondern das Ver“-
kam PS vermehrt Zzu Versuch der Abschiebung teidigen kirchlicher Privilegien gegenüber der

weltlichen Macht Im Zeıitalter des Absolutis-VO  — Personern, die in den ugen vieler eut-
scher aUus Gründen Asyl baten und [T1US und der Aufklärung iırd in Umkehrung
m Falle der Abschiebung hohen Rısken der dieser Argumentation, das heißt mıt erWwEISs

auf das Gewaltmonopol des säkularen aa-Verfolgung, Folterung oder Tötung ausgesetzt
würden. Da iıhre Proteste ungehört verhallten, tes, die Möglıchkeit des Kırchenasyls fast über-
rıffen s1e vielerorts zu äußersten Mittel un all aufgehoben. Erst un den Totalıtarısmen

und Dıktaturen des Ih wird wıederbe-brachten die betroffenen Personen ım 50
nannten „Kirchenasyl” Im Schutze Sa- lebt, ındem ChristInnen IT Berufung auf das
kraler Käume, hofften sS1e, würden die Vo „Kirchenasyl” unschuldig Verfolgten Zuflucht

und Schutz gewähren. Jedoch, eın zentralesAbschiebung Bedrohten urc die Polizei nicht
Resultat des Teıls, musste inan zutreffenderangetastel werden. Oftmals gıng diese Rech-

NUuNg auf. Doch stellt sıch dıe rage, ob die mıit VONMN „Kirchenhikesie“ sprechen. ennn weder
der Gewährung Von „Kirchenasyl” verbundene die totalıtären ysteme noch moderne Demaoa-

kratien kennen eın verbrieftes Recht der Un-Selbstjustiz Im Kontext eınes demokratischen
Rechtsstaats moraltheologisch gerechtfertigt antastbarkeıt VvVon Menschen, die Sakralorte
ist. Dieser rage wıdmet sıch die Arbeit VOon fliehen.
Markus Babo, die 2001 als Diıssertation der Im zweıten il der Arbeit il-
Katholischen Unı versität Eichstätt aANgCNOM- \ustriert Babo, wıe das Grundgesetz der Bun-
InNOMN wurde desrepubl: Deutschland Art zunächst @1-

Der Vf. konstatiert T eingangs eın nen Asylanspruch gewährt, der den Asylbewer-
grundlegendes hermeneutisches roblem Mıt ber als ebenbürtiges Gegenüber betrachtet und

damıiıt eıt über sämtliche völkerrechtlichendem Begriff „Kirchenasyl“ wird auf eın histori-
sches Rechtsinstitut rekurriert, VO:  —_ dem aber Konventionen der Nachkriegszeit hinausgeht,
alle übereinstimmend D  T, dass mitf der welche die Asylgewährung wıie schon ım Zeıt-

alter des Absolutismus als einen (inadenakt desheutigen Problemlage nıcht vergleichbar sel
Deshalb untersucht Babo ın einem ersten his- sOuveranen Staates ansehen. Diese aus der Ver-
torischen enl 21-151) die Entstehung un antworfun: für die Gräuel der Vergangenheit
Entwicklung des Kirchenasyls VOon seinen Vor- geborene Großherzigkeit Deutschlands wird Je-
formen In der Antike bıs heute Er zeıigt aDel, doch ach und ach eingeschränkt bıs hın ZU!

dass zwischen Zzwel Grundformen Uunter- Novellierung VON Art ım ahr 9923
scheiden ıst Einerseits annn eın Verfolgter sıch Unter Heranziıehung zahlreıcher konkreter An-
1n den Schutz eıner anderen Autorität tlüchten, wendungställe zeıgt V+t. die gewaltigen Defizite
dıe un Fürsprache und Beistand bittet, ohne der seiıtdem geltenden Regelung, dıe letztlich
daraut eın verbrieftes Recht besitzen die einen Rückfall auf das völkerrechtliche Niveau
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• Babo, Markus: Kirchenasyl Kirchenhike­
sie. Zur Relevanz eines historischen Mo­
dells im Hinblick auf das Asylrecht der Bun­
desrepublik Deutschland (Studien der 
Moraltheologie 20), LlT-Verlag, Münster 
2003. (480) 

Anfang der 90er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts schwoll der Strom der Asylbewer­
berinnen und -bewerber in die wiedervereinig­
te Bundesrepublik Deutschland so gewaltig an, 
dass die Politik sich zu einer Notbremsung ge­
zwungen sah und das Asylrecht, bis dahin das 
großzügigste der Welt, deutlich verschärfte. Da­
durch und auch durch seine teilweise rigorose 
Anwendung seitens der zuständigen Behörden 
kam es vermehrt zum Versuch der Abschiebung 
von Personen, die in den Augen vieler Deut­
scher aus guten Gründen um Asyl baten und 
im Falle der Abschiebung hohen Risken der 
Verfolgung, Folterung oder Tötung ausgesetzt 
würden. Da ihre Proteste ungehört verhallten, 
griffen sie vielerorts zum äußersten Mittel und 
brachten die betroffenen Personen im soge­
nannten "Kirchenasyl" unter. Im Schutze sa­
kraler Räume, so hofften sie, würden die von 
Abschiebung Bedrohten durch die Polizei nicht 
angetastet werden. Oftmals ging diese Rech­
nung auf. Doch stellt sich die Frage, ob die mit 
der Gewährung von "Kirchenasyl" verbundene 
Selbstjustiz im Kontext eines demokratischen 
Rechtsstaats moraltheologisch gerechtfertigt 
ist. Dieser Frage widmet sich die Arbeit von 
Markus Babo, die 2001 als Dissertation an der 
Katholischen Universität Eichstätt angenom­
men wurde. 

Der Vf. konstatiert dabei eingangs ein 
grundlegendes hermeneutisches Problem: Mit 
dem Begriff "Kirchenasyl" wird auf ein histori­
sches Rechtsinstitut rekurriert, von dem aber 
alle übereinstimmend sagen, dass es mit der 
heutigen Problemlage nicht vergleichbar sei. 
Deshalb untersucht Babo in einem ersten his­
torischen Teil (21-151) die Entstehung und 
Entwicklung des Kirchenasyls von seinen Vor­
formen in der Antike bis heute. Er zeigt dabei, 
dass zwischen zwei Grundformen zu unter­
scheiden ist: Einerseits kann ein Verfolgter sich 
in den Schutz einer anderen Autorität flüchten, 
die er um Fürsprache und Beistand bittet, ohne 
darauf ein verbrieftes Recht zu besitzen - die 

sogenannte Hikesie. Andererseits entwickeln 
sich aus Bräuchen der Hikesie festgeschriebene 
Gesetze, die bestimmten Orten den Schutz der 
Zuflucht Suchenden garantieren - das soge­
nannte Asyl. Ziel war es in beiden Fällen, recht­
liche Unzulänglichkeiten auszugleichen und 
Menschen vor ungerechter Verfolgung zu 
schützen. 

Vf. zeigt weiter, wie die Kirche spätestens 
ab der konstantinischen Ära an der Gewährung 
von Hikesie und Asyl partizipiert und darin ein 
Element ihrer Ausübung von Barmherzigkeit 
sieht. Im Mittelalter freilich degeneriert das 
kirchliche Festhalten am Asylrecht und der mit 
ihm verbundenen Immunität von Kirchen 
zunehmend zu einem Instrument eigener Be­
sitzstandswahrung. Es geht nicht mehr primär 
um die Schutzsuchenden, sondern um das Ver­
teidigen kirchlicher Privilegien gegenüber der 
weltlichen Macht. Im Zeitalter des Absolutis­
mus und der Aufklärung wird in Umkehrung 
dieser Argumentation, das heißt mit Verweis 
auf das Gewaltmonopol des säkularen Staa­
tes, die Möglichkeit des Kirchenasyls fast über­
all aufgehoben. Erst unter den Totalitarismen 
und Diktaturen des 20. Jh. wird es wiederbe­
lebt, indem ChristInnen mit Berufung auf das 
"Kirchenasyl" unschuldig Verfolgten Zuflucht 
und Schutz gewähren. Jedoch, so ein zentrales 
Resultat des I. Teils, müsste man zutreffender 
von "Kirchenhikesie" sprechen. Denn weder 
die totalitären Systeme noch moderne Demo­
kratien kennen ein verbrieftes Recht der Un­
antastbarkeit von Menschen, die an Sakralorte 
fliehen. 

Im zweiten Teil der Arbeit (153-271) il­
lustriert Babo, wie das Grundgesetz der Bun­
desrepublik Deutschland Art. 16 zunächst ei­
nen Asylanspruch gewährt, der den Asylbewer­
ber als ebenbürtiges Gegenüber betrachtet und 
damit weit über sämtliche völkerrechtlichen 
Konventionen der Nachkriegszeit hinausgeht, 
welche die Asylgewährung wie schon im Zeit­
alter des Absolutismus als einen Gnadenakt des 
souveränen Staates ansehen. Diese aus der Ver­
antwortung für die Gräuel der Vergangenheit 
geborene Großherzigkeit Deutschlands wird je­
doch nach und nach eingeschränkt bis hin zur 
Novellierung von Art. 16 GG im Jahr 1993. 
Unter Heranziehung zahlreicher konkreter An­
wendungsfälle zeigt Vf. die gewaltigen Defizite 
der seitdem geltenden Regelung, die letztlich 
einen Rückfall auf das völkerrechtliche Niveau 
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Der Wandel des Sozialstaats stellt das 
Gesundheitswesen vor neue Herausfor­
derungen und Probleme. In diesem Kon­
text untersucht das interdisziplinäre 
Autorenteam den Krankenhausalltag im 
Blick auf den dort herrschenden ethi­
schen Umgang. Auf dem jeweiligen pro­
fessionellen Hintergrund der Autoren 
zeigt es auf, wie komplex vemetzt seel­
sorglich-psychologischer Dienst, Medizin, 
Pflege und Verwaltung sind. Um eine 
ethisch fundierte, gelingende Alltags­
kultur mit Alten und Schwerkranken im 
Krankenhaus zu gewährleisten, plädie­
ren die Autoren dafür, dass sich Sozial­
dienst, seelsorglicher und psychologi­
scher Dienst neben Medizin, Pflege und 
Verwaltung zu einer vierten Kraft bün­
deln. Auf dieser Basis entwerfen sie ein 
zukunftsweisendes Modell. 

ISBN 
3-525-60419-X 

Vandenhoeck u Ruprech t 

Christian Möller 

Kirche. die bei Trost ist 
Plädoyer für eine seelsorgliche Kirche 

2005. 205 Seiten, kartoniert € 19,90 D 

»Bist Du noch bei Trost?« heißt doch 
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Eine Kirche, die bei Trost ist, ist fest ver­
ankert in ihren Grundfesten. Zu einer 
dieser Grundfesten gehört ihr seelsorg­
licher Auftrag, sich den Mühseligen 
und Beladenen zuzuwenden, sie zu 
begleiten und zu trösten. 

Dieser Band plädiert in vier Schritten 
für eine seelsorgliche Kirche, die aus 
den biblischen und reformatorischen 
Quellen des Trostes zu schöpfen weiß. 
Dabei wird ein ebenso theologisch fun­
diertes wie an der Praxis orientiertes 
Konzept von Kirche entfaltet, die zu trös­
ten wie zu trotzen versteht. Beides macht 
Kirche zu einem Ort des Aufatmens. 
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bedeutet. Insbesondere der brsatz der Drinzıpi- Eingesandte cnrıtrten
ellen Einzelfallprüfung durch die pauschale
Drittstaatenregelung machen den Asylbewer- An dieser Stelle werden sämtliche die Redaktion

Zur Anzeige und Besprechung eingesandten Schrift-
ber einem rechtlosen Bittsteller, dem ıne werke verzeichnet. Dıiese Anzeige bedeutet NOC
na gewährt oder ben nıcht gewährt wiırd. keine Stellungnahme der Redaktion ZU. Inhalt die-

(jenau diese Entwicklung, Babo, sCcT Schriften. Eine Rücksendung der Bücher erfolgt
wollen jene Kirchengemeinden angehen, die ın keinem Fall
seıtdem „Kirchenasyl” gewähren, In seinem
dritten eıl Ja 273—-398) unterzieht daher diese BIBEL  ISSENSCHAFT
präziser als Kirchenhikesie Z bezeichnende
Praxıs e1ıner ethischen Prüfung. In den Katego- Heıther, Theresija/Reemts, Christiana: SC
ren einer Oodelleth: zeigt CI, dass die — Gestalten bei den Kırchenvätern. Abraham
derne Kirchenhikesie dem Handlungsmuster Aschendorftft, Münster 2005 Geb. Euro
des frühkirchlichen Kırchenasyls durchaus enNti- 39,00 (D)
spricht, iındem dieses ın einen modernen
Kontext transpomert, Auf der Ebene a- KIRCHENGESC  ICHTEUiVver Ethik greift sozjalethisch auf die [D)is-
kursethik un individualethisch auf die Ver- Kolmer, Lothar / Rohr, Christian Hg.) Tassılo
antwortungsethik zurück, die anstehenden I1 VO Bayern, Friedrich Pustet, RegensburgnOörmatıven Problempunkte analysıeren und 2005 (256, Bildteil) Geb Euro 29,90 uro
einer Lösung zuzuführen. 50 annn abschlie- 30,80 A)/sFr 52,20.
Kend m vierten eıl (  .. dıe Plausibi-
\ıtät der ethischen Rechttertigung Von Kirchen- Leitgöb, Martın: Vom Seelenhirten zu

Wegtührer. Sondierungen zu bischöflichenhıkesie ın begründeten Einzeltfällen und deren
Selbstverständnis Im und Jahrhundert.Relevanz für die Rehumanıisierung des säkula.

[ecn Asylrechts aufzeigen. Die Antrittshirtenbriefe der Germanıikerbi-
schöfte (1837—-1962) (RQ Suppl 56) Her-Insgesamt ist die Arbeit VOo  “ einer gewalt!-

gn Materıialfülle gekennzeichnet. beweist, der, Freiburg 2004 Ln. FEuro 78,00 (D)
ass 1ne CNOTITIC Kenntnis der hıstorischen, Die Reichskartause Buxheim und
Juristischen und ethischen Dıskussion Zu der Kartäuserorden. Bd Internationaler
Thema besitzt. uch die konkreten Auseimuan- Ongress (8)84! bis zu Maı 2002

Cart 182; 263, Biıldteil); Nıerzwickı, Krysztof:dersetzungen der 1990er re stellt mıt hO-
her Detailgenauigkeit dar. Die Stärke ist jedoch Die Klosterbibliothek der rtause „banctae
zugleich dıie Schwäche. SeIne Detailverliebtheit Crucıs“” Rereza Kartuska art 198; 258,;

Abb.); nNstitut für Anglistik und Amerikanistik,lässt den oft VO: eigentlichen Thema ab-
schweifen un erschwert den Überblick über Salzburg 2004
die großen Linien. Mıt 480 CN beschriebenen
Seiten legt der utor selınen LeseriInnen ıne KIRCHENRECHT
erhebliche Mühe auf. Weniger ware hıer mehr
DBEWESCH, S0 scheint in einer moraltheologi- Schmuitz; Heribert: Studien Zzur kirchlichen
schen el nıcht zwingen: notwendig, die Rechtskultur (Forschungen 7Z7ur Kirchenrechts-
Topologie des antıken Rom darzustellen oder wissenschaft 34) Echter, Würzburg 200  aı
jeden lateimıschen Autor IM Orıiginal bele- art Euro 25,00 D)/sFr 43,50.
SCH uch der hypertrophe erwels auf Rechts- Schmuitz, Heribert: eue Studıen um kırchl.und Gerichtsurteile rbringt letztlich
nıcht vıel. Schließlich hätten die Fußnoten- C  hen Hochschulrecht (Forschungen Zzur Kır-

ine erhebliche Kürzung ertahren kön chenrechtswissenschaft 35) Echter, Würzburg
Kart Furo 35,00 D)/sFr 60,50OCI, ohne der Arbeit einen Substanzverlust

zuzufügen, Dennoch ist Babo ıne solide und
lesenswerte Studie elungen, die die Debatte

das „Kirchenasyl” präzisiert und weıter-
Bauamıt und Liturgiereferat der Diözese Eisen-

IMS Miıchael Rosenberger estadt" (Irte für lebendige Lıturgie. Kırchen-
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bedeutet. Insbesondere der Ersatz der prinzipi­
ellen Einzelfallprüfung durch die pauschale 
Drittstaatenregelung machen den Asylbewer­
ber zu einem rechtlosen Bittsteller, dem eine 
Gnade gewährt oder eben nicht gewährt wird. 

Genau gegen diese Entwicklung, so Babo, 
wollen jene Kirchengemeinden angehen, die 
seitdem "Kirchenasyl" gewähren. In seinem 
dritten Teil (273-398) unterzieht er daher diese 
präziser als Kirchenhikesie zu bezeichnende 
Praxis einer ethischen Prüfung. In den Katego­
rien einer Modellethik zeigt er, dass die mo­
derne Kirchenhikesie dem Handlungsmuster 
des frühkirchlichen Kirchenasyls durchaus ent­
spricht, indem es dieses in einen modernen 
Kontext transponiert. Auf der Ebene norma­
tiver Ethik greift er sozialethisch auf die Dis­
kursethik und individualethisch auf die Ver­
antwortungsethik zurück, um die anstehenden 
normativen Problempunkte zu analysieren und 
einer Lösung zuzuführen. So kann er abschlie­
ßend im vierten Teil (399-422) die Plausibi­
lität der ethischen Rechtfertigung von Kirchen­
hikesie in begründeten Einzelfällen und deren 
Relevanz für die Rehumanisierung des säkula­
ren Asylrechts aufzeigen. 

Insgesamt ist die Arbeit von einer gewalti­
gen Materialfülle gekennzeichnet. Vf. beweist, 
dass er eine enorme Kenntnis der historischen, 
juristischen und ethischen Diskussion zum 
Thema besitzt. Auch die konkreten Auseinan­
dersetzungen der 1990er Jahre stellt er mit ho­
her Detailgenauigkeit dar. Die Stärke ist jedoch 
zugleich die Schwäche. Seine Detailverliebtheit 
lässt den Vf. oft vom eigentlichen Thema ab­
schweifen und erschwert den Überblick über 
die großen Linien. Mit 480 eng beschriebenen 
Seiten legt der Autor seinen LeserInnen eine 
erhebliche Mühe auf. Weniger wäre hier mehr 
gewesen. So scheint es in einer moraltheologi­
schen Arbeit nicht zwingend notwendig, die 
Topologie des antiken Rom darzustellen oder 
jeden lateinischen Autor im Original zu bele­
gen. Auch der hypertrophe Verweis auf Rechts­
texte und Gerichtsurteile erbringt letztlich 
nicht so viel. Schließlich hätten die Fußnoten­
texte eine erhebliche Kürzung erfahren kön­
nen, ohne der Arbeit einen Substanzverlust 
zuzufügen. Dennoch ist Babo eine solide und 
lesenswerte Studie gelungen, die die Debatte 
um das "Kirchenasyl" präzisiert und weiter­
führt. 

Linz Michael Rosenberger 

Eingesandte Schriften 
An dieser Stelle werden sämtliche an die Redaktion 
zur Anzeige und Besprechung eingesandten Schrift­
werke verzeichnet. Diese Anzeige bedeutet noch 
keine Stellungnahme der Redaktion zum Inhalt die­
ser Schriften. Eine Rücksendung der Bücher erfolgt 
in keinem Fall. 
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